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 Gemeinde Wölfersheim 

 
 
 
 
 

Stelle:  Der Gemeindevorstand 

Datum: 12.07.2024 

Az.: 731-00 

Vorlagennr: BV 0740/2024 

 

Beschlussvorlage 
 
Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Wölfersheim  
- Jährliche Änderung der Friedhofsgebühren in den nächsten 5 Jahren 
 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Wölfersheim hat im Januar 2024 die Firma Ecker-
mann & Krauß mit der Kalkulation von kostendeckenden Gebührensätzen im Sinne des § 10 
Abs. 1 KAG in Verbindung mit § 93 Abs. 2 HGO für die Leistungen des Friedhofs- und Be-
stattungswesens der Gemeinde Wölfersheim beauftragt. Es wurden außerdem neue Grab-
arten in der in der Kalkulation ermittelt. Die Kalkulation wurde im Zeitraum Januar bis Mai 
2024 durchgeführt. 
 
Die kommunalabgabenrechtliche Kostendeckung im Bereich des Friedhofs- und Be-
stattungswesens ist erstrebenswert und wird von den Aufsichtsbehörden in immer stärkerem 
Maße gefordert. Aufgrund der haushaltsrechtlichen Abgrenzung von Grabnutzungsgebühren 
auf die Jahre der Grabnutzung wird die Kostendeckung nach KAG erst zeitversetzt in den 
haushaltsrechtlichen Teilhaushalten erkennbar sein. 
 
Um den steigenden Kosten bei der Grabherstellung und den Unterhaltungs- und Pflege-
arbeiten auf den Friedhöfen der Gemeinde Wölfersheim Rechnung zu tragen, werden in den 
kommenden 5 Jahren - 2025 bis 2029 - jährliche Änderungen der Gebührenordnung zur 
Friedhofsordnung vorgeschlagen. Vorgesehen ist eine erstmalige Erhöhung der aktuellen 
Gebühren um 15 % und in den darauffolgenden Jahren um jeweils 7,5 %. 
 
Alle Änderungen der Gebührenordnung beinhalten folgende Neuregelungen: 

1. Anpassung der Bestattungsgebühren (§ 5) 

2. Anpassung der sonstigen Gebühren (§ 6) 

3. Anpassung der Gebühren für die Grabstätte (§ 8,9,10) 

4. Anpassung der Gebühren für Grabräumung (§11) 
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Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Gemeindevertretung beschließt die im Entwurf vorgelegte  

neue Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Wölfersheim. 
Diese soll zum 01.01.2025 in Kraft treten. 
 

2. Die Gemeindevertretung beschließt die im Entwurf vorgelegte  
1. Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Wölfersheim. 
Diese 1. Änderung soll zum 01.01.2026 in Kraft treten. 

 
3. Die Gemeindevertretung beschließt die im Entwurf vorgelegte  

2. Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Wölfersheim. 
Diese 2. Änderung soll zum 01.01.2027 in Kraft treten. 

 
4. Die Gemeindevertretung beschließt die im Entwurf vorgelegte  

3. Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Wölfersheim. 
Diese 3. Änderung soll zum 01.01.2028 in Kraft treten. 
 

5. Die Gemeindevertretung beschließt die im Entwurf vorgelegte  
4. Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Wölfersheim. 
Diese 4. Änderung soll zum 01.01.2029 in Kraft treten 

 
 
 
 
Eike See 
Bürgermeister 

 

Anlage/n:  

1. Änderung Gebührenordnung_2026 
2. Änderung Gebührenordnung_2027 
3. Änderung Gebührenordnung_2028 
4. Änderung Gebührenordnung_2029 
Bericht Gebührenkalkulation Eckermann&Krauß 
Friedhofsgebührenordnung_neu2025 
Gebührenübersicht 2025 - 2029 Baumgrabstätte 
Gebührenübersicht 2025 - 2029 Erdgrabstätte 
Gebührenübersicht 2025 - 2029 Urnengrabstätte 
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